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1 Geltungsbereich
1.1 Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich 

aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für 
alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals 
ausdrücklich vereinbart werden. Bedingungen des Käufers werden von 
uns nicht anerkannt,  soweit sie von unseren Bedingungen abweichen. 
Gegenbestätigungen des Kunden, insbesondere seinen Hinweisen auf 
eigene Geschäftsbedingungen, werden hiermit widersprochen. Spätestens 
mit der Entgegennahme unserer Ware oder sonstiger Leistungen gelten 
diese Bedingungen als angenommen.

1.2 Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn 
sie von uns schriftlich bestätigt werden.

2 Vertragsschluss
2.1 Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn, dass 

wir diese ausdrücklich in schriftlicher Form als verbindlich bezeichnet 
haben. Aufträge gelten als angenommen, sobald sie von uns schriftlich 
bestätigt sind.

2.2 Alle Ausfallmuster, Proben, sowie Werbehinweise geben nur unver-
bindliche Anhaltspunkte für die durchschnittliche Beschaffenheit der 
Ware, es sei denn, dass bestimmte Eigenschaften ausdrücklich als ge-
schuldete Beschaffenheit der Ware von den Vertragsparteien vereinbart 
werden. Die Übernahme darüber hinaus gehender Garantien über die 
Beschaffenheit und Haltbarkeit der Ware bedarf zu ihrer Wirksamkeit 
der Schriftform.

2.3 Wir haben das Recht, vom Liefervertrag zurückzutreten oder Vorauszah-
lungen zu verlangen, wenn uns nach Übernahme des Auftrages Tatsachen 
bekannt werden, die die Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers in Frage 
stellen.

2.4 Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens, die Abgabe der eides-
stattlichen Versicherung und ein im Zusammenhang mit Zahlungsschwie-
rigkeiten etwa eintretender Wechsel des Firmeninhabers entbinden uns 
von der Erfüllung laufender Aufträge, wobei die Entscheidung bei uns 
liegt.

2.5 Telefonische Abmachungen und Absprachen mit Vertretern bedürfen un-
serer schriftlichen Bestätigung und werden erst dadurch rechtswirksam.

3 Preise
3.1 Preise gelten, soweit nicht ausdrücklich und schriftlich anders vereinbart, 

ab Werk auschliesslich Fracht, Porto, Verpackung und gesetzlicher Mehr-
wertsteuer.

3.2 Erhöhen sich während der Vertragslaufzeit wesentliche Kosten (Rohma-
terial, Löhne etc.) nachweislich um mehr als 10 %, so kann von uns eine 
Neufestsetzung der Preise unter Berücksichtigung dieser Kostenerhö-
hungen gefordert werden.

3.3 Werden bis zum Liefertag die auf Erzeugung, Umsatz und Transport 
liegenden Lasten wie Zölle, Steuern, Frachten oder Zustellungskosten 
erhöht oder neu begründet, so erhöht sich der vom Kunden zu zahlende 
Kaufpreis entsprechend. Bei frachtfreier Lieferung gilt der vereinbarte 
Preis nur unter der Voraussetzung ungehinderten Transports. 

4 Lieferung
4.1 Der Versand an Unternehmer und juristische Personen des öffentlichen 

Rechts erfolgt für Rechnung des Kunden, falls nicht ausdrücklich anders 
vereinbart. Sofern nichts anderes vereinbart, bestimmen wir Versandart, 
Spediteur und/oder Frachtführer. Ohne dafür zu haften, bemühen wir 
uns um den günstigsten Transport. Versicherung erfolgt nur auf ausdrückli-
chen Wunsch des Kunden gegen Kostenerstattung. Mit der Übergabe an 
den Spediteur oder Frachtführer, spätestens bei Verlassen der Versand-
stelle/ Lieferstelle, geht die Gefahr – einschließlich der Beschlagnahme 
– auf den Kunden über. 

4.2 Bei frachtfreier Lieferung erfolgt die Lieferung frei Haus. 
4.3 Bei Lieferungen in Packmitteln des Kunden sind wir nicht verpflichtet, 

diese auf Eignung, Sauberkeit und Fassungsvermögen zu prüfen. Eigene 
Verpackungen werden zum Selbstkostenpreis berechnet. Von uns mitge-
lieferte Paletten sind entweder bei Anlieferung zu tauschen oder aber 
vom Kunden innerhalb von 14 Tagen kostenfrei an uns zurückzugeben. 
Wird dieser Rückgabetermin überschritten,  werden die nicht zurück 
gelieferten Paletten berechnet.

4.4 Gewichte und Stückzahl der Ware, die bei uns ermittelt werden, sind für 
die Berechnung massgebend. Eine Über- bzw. Unterlieferung von +/- 5 % 
der Auftragsstückzahl ist zulässig. Die angegebenen Artikelgewichte sind 
Durchschnittsgewichte und unterliegen Schwankungen von +/- 5 %.

4.5 Wenn Lieferfristen nicht vereinbart sind, muss die gekaufte Ware sofort 
abgenommen werden. Bei nicht rechtzeitigem Abruf oder rechtzeitiger 
Abnahme sind wir unbeschadet sonstiger Rechte ohne erneutes Angebot 
berechtigt, die fälligen Mengen dem Käufer auf seine Kosten und Gefahr 
zuzustellen oder auf Lager zu nehmen und als geliefert zu berechnen 
oder die Lieferung abzulehnen. In diesen Fällen des Annahmeverzugs wie 
auch bei Verletzung sonstiger Mitwirkungspflichten des Käufers haftet 
der Käufer für den uns entstandenen Schaden, einschließlich etwaiger 
Mehraufwendungen. Die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer 
zufälligen Verschlechterung der Kaufsache geht dann in dem Zeitpunkt 
auf den Käufer über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät.

4.6 Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtungen setzt die rechtzeitige und 
ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Käufers voraus.

4.7 Wir sind auch zu Teillieferungen berechtigt.
4.8 Angaben der Verkäuferin zu Lieferfristen sind unverbindlich.

5 Lieferhindernisse, höhere Gewalt
5.1 Ereignisse oder Umstände, die uns die Erfüllung der vertraglichen Ver-

pflichtungen erheblich erschweren oder vorübergehend oder dauernd, 
ganz oder teilweise unmöglich machen, und zwar gleich, ob sie bei uns 
selbst oder unseren Lieferanten eintreten oder vorliegen, berechtigen 
uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben, 
einzuschränken oder hinsichtlich des nicht erfüllten Teiles vom Vertrag 
zurückzutreten. 

5.2 Zu den außergewöhnlichen Ereignissen zählen insbesondere Krieg, 
Terror, Aufruhr, Störung von Transportwegen, behördliche Maßnahmen,  
Versorgungskrisen, Arbeitskampfmaßnahmen usw. Der Käufer kann von 
uns die Erklärung verlangen, ob wir zurücktreten oder innerhalb einer 
angemessenen, dem Käufer zumutbaren Frist  liefern wollen. Erklären 
wir uns nicht oder erklären wir, innerhalb der angemessenen Frist nicht 
liefern zu können, kann der Käufer hinsichtlich des noch nicht gelieferten 
Teils zurücktreten. Ersatzansprüche – gleich welcher Art – stehen dem 
Käufer nicht zu.

6 Formen
6.1 Anteilige Kosten für Neubau und Änderung von Formen und Vorrich-

tungen werden gesondert vereinbart. Solche Kosten sind zahlbar zu 
50 % bei Auftragserteilung und zu 50 % nach Vorlage und Gutbefund 
von Ausfallmustern in bar ohne Abzug. Die Aufwendungen für Entwurf, 
Musterung und Instandhaltung der Formen sind hierin nicht enthalten, 
ebenso nicht ein Entgelt für unsere eigene planerische Tätigkeit. 

6.2 Von uns angefertigte Formen oder Vorrichtungen bleiben infolgedessen in 
unserem Besitz und werden nur herausgegeben, wenn über die Heraus-
gabe eine entsprechende Vereinbarung getroffen ist. Muster, Zeichnungen 
oder Gebrauchsanweisungen bleiben unser Eigentum und unterliegen 
dem Urheberschutz. 

6.3 Das Formenrecht des GKV, Frankfurt/Main ist Bestandteil unserer 
Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei Formenaufträgen gelten die allge-
meinen Bedingungen des VDMA, Frankfurt/Main.
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7 Einspritzteile
7.1 Einspritzteile und sonstige Zubehörteile müssen genau, masshaltig und 

einspritzfertig sein. Die Anlieferung dieser Teile sind vom Käufer kosten-
los und spesenfrei unter Berücksichtigung einer Mehrmenge von 10 % 
vorzunehmen. Eventuell anfallende Nacharbeitskosten sind vom Käufer 
zu tragen.

7.2 Eine Gewähr für die Rücklieferung der vollen Stückzahl kann nicht über-
nommen werden. Sofern bei der Verarbeitung gegebenfalls Ausschuss 
entsteht, muss der Käufer kostenlos die erforderlichen einzuspritzenden 
Teile bzw. Zubehörteile nachliefern. 

8 Gewährleistung und Haftung
8.1 Für Masshaltigkeit und Ausführung sind die Ausfallmuster massgebend, 

welche im Anschluss an eingesandte Muster und Zeichnungen hergestellt 
und dem Käufer zwecks Prüfung übermittelt werden. Über die Art des 
für die Bestellung geeigneten Werkstoffes machen wir nach bestem Wis-
sen unter Ausschluss jeglicher Haftung zweckentsprechende Vorschläge. 
Es ist jedoch Sache des Käufers, sich über die Verwendungsmöglichkeit 
des vorgeschlagenen Materials Gewissheit zu verschaffen. Eine Gewähr 
für die Eignung des verwendeten Materials für den beabsichtigten Zweck 
übernehmen wir nicht.

8.2 Bei Verarbeitung von Regeneraten, gleich, ob von uns oder kundenseitig 
beigestellt, beschränkt sich der Garantieanspruch auf die sach- und fach-
gerechte Verarbeitung des Materials, nicht jedoch auf die Eigenschaften 
des Materials selbst.

8.3 Die Beständigkeit der von uns eingesetzten Materialien ergibt sich aus 
der Beständigkeitsliste des Prospektes. Für die Beständigkeit selbst und 
für die daraus resultierenden Folgeschäden wird jegliche Haftung ausge-
schlossen.

8.4 Handelsüblich zugelassene und technisch unvermeidbare Schwankungen 
in Beschaffenheit und Aussehen der Ware berechtigen nicht zur Mängel-
rüge. Offensichtliche Mängel der Ware müssen vom Käufer unverzüglich 
nach Empfang, spätestens jedoch binnen 8 Tagen (unter Beifügung des 
Packzettels oder Lieferscheins) angezeigt werden.

8.5 Wir behalten uns die Möglichkeit der Nachprüfung vor. Dafür muß die 
Ware im Originalzustand erhalten bleiben. Die Kosten der Nachprüfung 
trägt die unterliegende Partei.

8.6 Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl 
zur Mängelbeseitigung (soweit möglich) oder zur Ersatzlieferung  berech-
tigt.  

8.7 Sind wir zur Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung nicht in der Lage 
oder ist diese wirtschaftlich unverhältnismäßig oder verzögert sie sich 
über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten ha-
ben oder schlägt sie in sonstiger Weise fehl, so ist der Käufer nach seiner 
Wahl berechtigt, Minderung zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutre-
ten.

8.8 Gewährleistungsansprüche wegen Sachmängeln verjähren nach Ablauf 
eines Jahres, nachdem der Käufer die Ware empfangen hat, soweit nicht 
zwingend gesetzlich anders geregelt, insbesondere soweit nicht ein 
Verbrauchsgüterkauf vorliegt oder soweit ein Schaden der in Abs. (10) 
genannten Art entstanden ist.

8.9 Bei sonstigen Ansprüchen des Kunden haften wir vertraglich und 
ausservertraglich nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, außer bei Ver-
letzung vertragswesentlicher Pflichten, in jedem Fall aber beschränkt auf 
den typischen und vorhersehbaren Schaden.  

8.10 Die gesetzliche Haftung für die schuldhafte Verletzung von Leben, Körper 
oder Gesundheit sowie die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz 
bleibt unberührt.

8.11 Sämtliche Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten auch für 
die persönliche Haftung unserer gesetzlichen Vertreter, Erfüllungs- und 
Verrichtungsgehilfen.

9 Schutzrechte Dritter
9.1 Falls wir nach Mustern, Zeichnungen und Modellen des Käufers zu liefern 

haben, übernimmt der Käufer die Haftung dafür, dass wir dabei keine 
Schutzrechte Dritter verletzen. Wir sind nicht verpflichtet insoweit 
irgendwelche Nachprüfungen anzustellen. Sofern uns von einem Dritten 
unter Berufung auf ein ihm gehörendes Schutzrecht die Herstellung 
und Lieferung von Gegenständen, die nach Zeichnungen, Modellen oder 
Mustern des Käufers angefertigt werden, untersagt  wird, sind wir ohne 
weitere Prüfung unter Ausschluss aller Schadenersatzansprüche des 
Käufers berechtigt, die Herstellung und Lieferung einzustellen und den 
Ersatz der aufgewendeten Kosten zu verlangen.

9.2 Für jeden unmittelbaren und mittelbaren Schaden, der uns durch die 
Verletzung etwaiger Schutzrechte Dritter bzw. aus der Geltendmachung 
etwaiger Schutzrechte erwächst, hat der Käufer Ersatz zu leisten und 
muss für etwaige Prozesskosten einen angemessenen Vorschuss auf 
Verlangen an uns zahlen.

10 Eigentumsvorbehalt
10.1 Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zur Bezahlung unse-

rer sämtlichen Forderungen gegen mit ihm verbundene Unternehmen im 
Sinne der §§ 15 ff. Aktiengesetz vor. Die Einstellung einzelner Forderun-
gen in eine laufende Rechnung sowie die Saldoziehung und deren Aner-
kennung berührt den Eigentumsvorbehalt nicht. Bei vertragswidrigem Ver-
halten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, 
vom Vertrag zurückzutreten; in dem Falle ist der Käufer verpflichtet, 
sämtliche in seinem Besitz befindliche Vorbehaltsware unverzüglich auf 
seine Kosten an uns zurückzugeben. Nach unserer Wahl können wir die 
Kaufsache auch selbst zurücknehmen. Der Käufer gestattet uns für den 
Fall des Rücktritts schon heute ein ungehindertes Betreten seines bzw. 
des von ihm gemieteten, gepachteten oder sonst genutzten Grundstücks. 
In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom 
Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung 
befugt. Der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Käufers 
– abzüglich angemessener Verwaltungskosten – anzurechnen.

10.2 Der Käufer ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln und ggf. 
auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausrei-
chend zum Neuwert zu versichern.

10.3 Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Käufer 
unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 
ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die ge-
richtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO 
zu erstatten, haftet der Käufer für den uns entstandenen Ausfall.

10.4 Der Käufer ist berechtigt, die in unserem Eigentum stehende Ware 
(Vorbehaltsware) im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Er 
tritt jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des/der Rechnungs-
endbetrages/-beträge unserer Forderungen ab, die ihm aus der Weiter-
veräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen und zwar 
unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter 
verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Käufer 
auch nach Abtretung ermächtigt. Unser Recht, die Forderung selbst 
einzuziehen, bleibt unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung 
nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen aus 
den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht im Zahlungsverzug ist und 
insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt 
ist oder eine Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies der Fall, können wir 
verlangen, dass der Käufer uns die abgetretenen Forderungen und deren 
Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, 
die dazu gehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) 
die Abtretung mitteilt.
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10.5 Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 
untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen 
Sache im Verhältnis des objektiven Wertes unserer Kaufsache zu anderen 
vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die 
Vermischung in der Weise, dass die Sache des Käufers als Hauptsache 
anzusehen ist, so gilt vereinbart, dass der Käufer uns anteilsmäßig Mitei-
gentum überträgt. Der Käufer verwahrt das so entstandene Alleineigen-
tum oder Miteigentum für uns. 

11 Sicherheiten
11.1 Wir sind jederzeit auch nach Abschluss des Vertrages, berechtigt, zur 

Sicherung unserer Forderungen, auch der noch nicht fälligen, eine ausrei-
chende Sicherheitsleistung zu verlangen und weitere Vorausleistungen 
unsererseits hiervon abhängig zu machen. Das gilt insbesondere, wenn 
Zweifel an der Bonität des Käufers, Unterdeckung oder Liquiditätslücken 
usw. auftreten oder sich das ursprüngliche Kreditvolumen erhöht.

11.2 Werden unsere Zahlungsbedingungen nicht erfüllt, können wir für wei-
tere Lieferungen Vorauszahlungen verlangen oder den Gegenwert durch 
Nachnahme erheben. Außerdem sind wir berechtigt, ohne dass es einer 
Mahnung oder der Setzung einer Nachfrist bedarf, unbeschadet unserer 
sonstigen gesetzlichen Rechte für die Dauer des Zahlungsrückstandes 
die Lieferung zu verweigern und/oder während dieser Zeit fällig gewor-
dene Lieferungen und/oder die gesamte Restmenge des Abschlusses zu 
streichen und/oder die bestehenden Verträge fristlos zu kündigen.

11.3 Das gleiche gilt, wenn bei dem Käufer Ereignisse eintreten, die seine Kre-
ditwürdigkeit zweifelhaft erscheinen lassen oder uns solche vor Vertrags-
abschluß vorhandenen Umstände erst nachträglich bekannt werden.

11.4 Wir verpflichten uns, die zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des 
Käufers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicher-
heiten die zu sichernde Forderung um mehr als 20% übersteigt. Die 
Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

12 Zahlungen
12.1 Sofern nichts anderes vereinbart, ist der Rechnungsbetrag ohne Abzug 

mit der Lieferung fällig. Der Tag der Lieferung der Ware gilt gleichzeitig 
als Rechnungsdatum und ist für die Errechnung der Zahlungsfristen 
maßgebend. Zahlung ist nur dann rechtmäßig, wenn wir über den Ge-
genwert mit Wertstellung an dem auf der Rechnung angegeben Fällig-
keitstag auf unserem Bankkonto verfügen können. Bei nicht rechtzeitiger 
Zahlung werden Zinsen in Höhe des banküblichen Zinssatzes für Kredit-
gewährung, mindestens jedoch 5 Prozentpunkte über dem jeweiligen von 
der Deutschen Bundesbank bekanntgegebenen Basiszinssatz berechnet. 

12.2 Haben wir mit dem Kunden zur Einziehung der Forderungen ein 
Lastschriftverfahren, z.B. aufgrund eines Abbuchungsauftrages oder 
einer Einzugsermächtigung, vereinbart und schlägt dieses aufgrund eines 
Umstandes fehl, der vom Kunden zu vertreten ist, so werden sämtliche 
Restforderungen aus der Geschäftsbeziehung zwischen uns und dem 
Kunden sofort fällig.

12.3 Ein Abzug von Skonto  bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.
12.4 Aufrechnungsrechte stehen dem Käufer nur zu, wenn seine Gegenansprü-

che rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. 
Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist er befugt, wenn sein 
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
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13 Übertragbarkeit
 Die Verkäuferin ist berechtigt, ihre Rechte und Pflichten jederzeit auf ein 

mit ihr im Sinne des Aktiengesetzes verbundenes Unternehmen sowie 
auf Dritte, die wie die Verkäuferin zur Erfüllung geeignet sind, zu übertra-
gen.

14 Rechtsanwendung, Erfüllungsort, Gerichtsstand
14.1 Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden gilt unter 

Ausschluss ausländischen Rechts nur das für die Rechtsbeziehungen 
inländischer Parteien maßgebende Recht am Sitz der Gesellschaft. 

14.2 Erfüllungsort für die Lieferung der Ware ist die Versandstelle/Lieferstelle. 
Erfüllungsort für die Zahlungen sowie die sonstigen Leistungen ist der 
Sitz der Gesellschaft.

14.3 Sofern der Käufer Kaufmann oder eine juristische Person des öffentli-
chen Rechts ist, ist Gerichtsstand Lemgo. Wir sind jedoch berechtigt, den 
Käufer auch an seinem Wohnsitz zu verklagen.

15 Datenschutz
 Wir sind berechtigt, im Rahmen der Geschäftsbeziehungen anfallende 

personenbezogene Daten zu speichern sowie nach Maßgabe der gesetz-
lichen Bestimmungen zu verarbeiten und einzusetzen. Der Kunde ist mit 
der Weitergabe seiner für eine Kreditversicherung erforderlichen Daten 
an den Kreditversicherer einverstanden.

16 Sonstiges
 Sollten einzelne Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so 

bleiben diese Bedingungen im übrigen voll wirksam. Die Parteien sind 
bereits jetzt einig, dass die unwirksame durch eine wirksame, beiden 
Vertragsparteien zumutbare Regelung ersetzt werden soll, die dem mit 
der unwirksamen Regelung angestrebten wirtschaftlichen Zweck am 
nächsten kommt.
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